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RS OGH 1990/2/20 14Os4/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1990

Norm

StPO §288 Abs2 Z3

StPO §292

StPO §295 Abs2

Rechtssatz

Auch im Fall einer Strafneubemessung gemäß §§ 288 Abs 2 Z 3, 292 StPO kommt die Verhängung einer nicht bedingt

nachgesehenen Geldstrafe anstelle einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe nur unter den prozessualen

Voraussetzungen des § 295 Abs 2 zweiter Satz StPO in Betracht.
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